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Änderung  der  Bauverordnung (BauV-Änderung): Konsultationsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren  

In der  Herbstsession  2022  hat  der Grosse Rat  eine Änderung  des  Baugesetzes (BauG) und  des  Bau-
bewilligungsdekrets (BewD) beschlossen, mit  der  einerseits Optimierungen im Planungsverfahren 
und andererseits Anpassungen beim Beizug  der  kantonalen Kommission zur Pflege  der  Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) erfolgen.1  Als Folge davon sind  in der  Bauverordnung (BauV)  die  nötigen 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 

Wie bereits anlässlich  der  Vernehmlassung zur eingangs erwähnten BauG-Revision im  Sommer 
2021 in  Aussicht gestellt wurde, findet zur vorliegenden BauV-Änderung ein breites Konsultationsver-
fahren statt.  Die  Konsultationsunterlagen stehen Ihnen unter vvvvvv.be.ch/agr  (Rubrik «Bauen» -› 
«Teilrevisionen Baugesetzgebung»)  zur Verfügung. 

Bitte senden Sie Stellungnahme  per  E-Mail bis spätestens  am 16.  Dezember  2022 an  
agr.infoebe.ch. 

Für Fragen zur Vorlage stehen Ihnen  der  Vorsteher  des  Amts für Gemeinden  und  Raumordnung 
(AGR),  Dr. Daniel Wachter (Tel. +41 31 633 77 32;  daniel.wachterebe.ch) oder Frau Katalin Hun-
yady  (Tel. +41 31 633 77 46;  katalin.hunyadvebe.ch) gerne zur Verfügung. 

Für Ihre Teilnahme  an der  Konsultation danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 
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Beilage: Adressatenliste Konsultation BauV-Änderung 

Siehe www.be.ch/gr. Geschäftssuche: Geschäfts-Nr. 2020.DIJ.8637 (Änderung BauG) und Geschäfts-Nr. 2022.DIJ.623 (Änderung BewD).  
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